
1

Gewalt im Umfeld von Sportveranstaltungen

18. April 2019

Departement für Sicherheit, Institutionen und Sport

Frédéric Favre, Staatsrat

Medienorientierung

Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung – Vorstellung der Teilnehmenden

2. Zweck der Sitzung

3. Aktueller Stand

4. Verfügbare Rechtsinstrumente und Massnahmen

5. Geplante Massnahmen

6. Unterstützung der Verbände

7. Fazit

8. Fragen



2

1. Teilnehmende
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2. Zweck der Sitzung
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 Aktueller Stand

 Verfügbare Rechtsinstrumente

 Massnahmen, die verstärkt, entwickelt und geprüft werden sollen

 Zeitplan

«Realistische und realisierbare Ziele setzen»
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3. Aktueller Stand
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 Gute Zusammenarbeit der betroffenen Walliser Akteure

 Die eingeführten Sicherheitsmassnahmen funktionieren gut

 FC Sitten kooperiert und setzt die geforderten Massnahmen um

 Wenig Ausschreitungen im öffentlichen Raum, aber zum Beispiel:

• Verletzte und Sachschaden

• Gefährliche Handlungen inmitten von Menschenmengen (z. B. 

pyrotechnische Gegenstände)

• Die Gewalt scheint zuzunehmen und problematischer zu werden

3. Aktueller Stand
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 Massnahmen zur Verhinderung der Gewalteskalation und zur 

Gewährleistung eines entspannteren Klimas ergreifen

 Komplexes Thema: privater Organisator – Stadt Sitten – Kanton –

Verband – Bund – Justiz

 Nur ein mehrstufiger Ansatz ist langfristig wirksam

 Beispiele aus Europa

 Herausforderungen über das Wallis hinaus

 Betroffene Clubs: Bussgeldrisiko, Punktverlust, 

zivilrechtliche/strafrechtliche Haftung, Kosten
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3. Aktueller Stand
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Reguläre Saison

- 80 Sicherheitskräfte pro Spiel
- 100 Stewards pro Spiel
- Private Sicherheit: 

 CHF 60–80’000.–/Spiel

Ein paar Zahlen ...

... die beunruhigen!

Jahr 2018

- 1 «grünes» Spiel: 19 Kräfte
- 4 «gelbe» Spiele: 244 Kräfte
- 13 «rote» Spiele: 1352 Kräfte
- 2 «Rot+»-Spiele: 280 Kräfte
- Total : 1895 Kräfte- Öffentliche Sicherheit: 

 CHF 100’000.–/Jahr

4. Verfügbare Rechtsinstrumente und 

Massnahmen
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 Schweizerisches Strafgesetzbuch und Strafprozessordnung

 Bundesgesetz über Massnahmen zur Wahrung der inneren 

Sicherheit vom 21.03.1997

 Bundesgesetz über explosionsgefährliche Stoffe vom 25.03.1977

 Bundesgesetz über Waffen, Waffenzubehör und Munition vom 

20.06.1997

 Konkordat über Massnahmen gegen Gewalt anlässlich von 

Sportveranstaltungen vom 15.11.2007

 Ausführungsreglement zum Konkordat über Massnahmen gegen 

Gewalt anlässlich von Sportveranstaltungen vom 17.08.2011

 Gesetz über die Kantonspolizei vom 11.11.2016

 Verordnung zum Gesetz über die Kantonspolizei vom 

20.12.2017

 Gesetz über den Sport vom 14.09.2012

 Reglemente betreffend die Sicherheit und die Stadien der SFL

 Reglemente die Stadt Sitten (Organisation von Veranstaltungen)



5

4. Verfügbare Rechtsinstrumente und 

Massnahmen
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 Spezifische Massnahmen:

 Durchsuchung

 Rayonverbot

 Meldeauflage

 Polizeigewahrsam

 Stadionverbot

 Eintrag in die Hoogan-Datenbank

5. Geplante Massnahmen
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 Verbesserter Empfang (Schaffung eines Empfangsbereichs 

für ein positives Image)

 Variation der Art der Bewilligung entsprechend den Spielen 

und nicht systematisch für das ganze Jahr

 Erweiterung der Eingangsbereiche für einen reibungsloseren 

Ablauf (in Zusammenarbeit mit der SFL und dem Klub)

 Installation von Personenkontrollpunkten (in Zusammenarbeit 

mit der SFL und dem Klub)
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 Verbesserter Empfang

 Verstärkte Durchsuchung

 Namentlich registrierte Tickets in Verbindung mit 

Personenkontrollpunkten und Identitätskarte

 Erhöhung der Ausgaben für die öffentliche Sicherheit: 

 von 100 auf 150’000.– ab 2019

5. Geplante Massnahmen
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 Unterstützung bei der Durchsuchung (Verantwortung liegt 

weiterhin beim Club)

 systematische Verhaftung bei Vorliegen illegalen Materials oder 

Rayonverbot

 Strikte Anwendung des Konkordats 

 Knallkörper / pyrotechnische Gegenstände: Anwendung 

der Meldeauflage (Art. 6)

 Verstärkung der erkennungsdienstlichen Massnahmen gegen 

Gewalttäter

 Ultima Ratio: Betretungsverbot für die Fans eines Clubs (Art. 

32 PolG)

5. Geplante Massnahmen
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 Spezialisierter Staatsanwalt bezeichnet: Olivier Elsig, 1. StA Mittelwallis

 Hochrisikospiele: Staatsanwalt Teil des Dispositivs

 Andere Spiele: ständiger Staatsanwalt zum Eingreifen bereit

 Strikte Linie

 Sofortiges Handeln der StA bei der Entdeckung illegalen Materials

 Vorläufige Festnahme bis zu 48 Stunden bei:

 Entdeckung illegalen Materials

 Verstössen gegen die körperliche Unversehrtheit 

(Körperverletzung, Landfriedensbruch usw.)

5. Geplante Massnahmen
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POLITIK

 Gesetz zum Verbot der Vermummung bei Sportanlässen

5. Geplante Massnahmen
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6. Unterstützung der Verbände

Matthias Remund
Direktor

Marc Juillerat
Stellvertretender CEO

7. Fazit
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EKSE(S)

Empfang

Kontrolle

Sport

Emotion

(Sanktion)
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From….

To….

8. Fragen
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